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STADT MÜHLDORF a. INN - Landkreis Mühldorf a. Inn 
4. Änderung zum 
Bebauungsplan „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ 

M 1:1000 
Die Stadt Mühldorf a. Inn erlässt gern. § 2 Abs. 1 §§ 9, 10, 13 und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) 
i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414, zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 31.07.2009 BGBl I S. 2585), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 
14.08.2007 zuletzt geändert durch § 5 des Gesetzes vom 22.12.2009, der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) vom 23.01.1990 zuletzt geändert am 22.04.1993 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 zuletzt geändert am 27.07.2009 diese Änderung des Bebau¬ 
ungsplanes als 
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A) FESTSETZUNGEN 

Die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes in der Fassung vom 
18.06.1986 und seiner l.und 2. Änderung bleiben bestehen, sofern sie nicht durch die 
nachfolgenden Festsetzungen ersetzt oder ergänzt werden. 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

1.3.1 
sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 Abs.2 BauNVO 
mit Zweckbestimmung großflächiger Einzelhandel 

höchstzulässige Grundflächenzahl 
(Bezugsgröße: Grundstücksfläche des sonstigen Sondergebietes 
sh. Festsetzung A 1.3.1) 

Maximal zulässige Grundfläche gern. § 19 BauNVO 
festgesetzt je Bauraum 
z. B.: 100 qm 

Festgesetzt wird die maximal zulässige Wandhöhe 

z. B.: 11,80 m 

Die Wandhöhen sind von einer vermessenen absoluten Geländehöhe 
zum fiktiven Schnittpunkt der Außenwand mit der Oberkante Dachhaut 
zu bemessen. Dem Bauraum liegt folgende Bezugshöhe zugrunde: 

Bezugspunkt 
Stadtplatz 52: 383,64 m ü.NN (SO-Ecke Durchfahrt) 

SO 
Einzelhandel 

1.7.2 GRZ 1,0 

1.7.5 GR 100 

1.7.6 

1.7.6.1 WH 11,80 

1.7.6.3 

O 

2. Uberbaubare Grundstücksfläche. Bauweise 

2.7.1 Für das sonstige Sondergebiet (Einzelhandel) wird geschlossene Bau¬ 
weise festgesetzt. 

Eine Reduzierung der Abstandsflächen auf 3m ist gern. Art.6 Abs.5 
BayBO zulässig. 

4. Flächen für Stellplätze und Garagen 

4.4 Die Stellplätze sind nach der Garagenstellplatzverordnung in der zum 
Zeitpunkt der Baugenehmigung geltenden Fassung nachzuweisen. Bei 
einem Ersatzbau sind die für das abzubrechende Gebäude als Bestand 
berechneten Stellplätze von der nach Garagenstellplatzverordnung 
berechneten Zahl abzuziehen. 
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5. Flächen für Gemeinbedarf und öffentliche Versorgung 

. Fläche für Gemeinbedarf 

11. Verkehrsflächen / Erschließung 

11.1. Straßenverkehrsfläche 

11.8 Zugang zur Kirche (Stadtplatz 56) 

14. Abfall- und Abwasserbeseitiqung 

14.1 Private Müll- und Wertstoffcontainer sind nur innerhalb der Baugrenzen 
zulässig. Sie sind so unterzubringen, dass sie von der öffentlichen Ver¬ 
kehrsfläche nicht eingesehen werden können. 

14.2 Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Fahrflächen ist nach Mög¬ 
lichkeit auf dem eigenen Grundstück oberflächennah zu versickern (Si¬ 
ckermulden oder Sickerrigolen). Sollte dies nicht möglich sein, kann das 
Niederschlagswasser alternativ auch in das vorhandene Mischwasser¬ 
system eingeleitet werden, da im Geltungsbereich kein Regenwasser¬ 
kanal der Stadt Mühldorf a. Inn zur Verfügung steht. Unabhängig von 
der baurechtlichen Freistellung ist beim Landratsamt Mühldorf a. Inn ein 
Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis zur Ableitung des Nieder¬ 
schlagswassers mit den entsprechenden Antragsunterlagen zu stellen, 
wenn das Niederschlagswasser versickert werden soll. 

27. Geltungsbereich 

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs 
der 4. Änderung des Bebauungsplanes 

29. Bauliche Gestaltung 

29.3 

29.4 

Für das Baugrundstück Stadtplatz 52 (Sondergebiet Einzelhandel) wird 
mit Ausnahme des durch Festsetzung 29.4 gekennzeichneten Berei¬ 
ches Flachdach festgesetzt 

FD extensiv begrüntes Flachdach oder Pultdach mit einer maximalen 
Neigung von 3° 

geneigtes Dach zum Stadtplatz unter Einhaltung der Traufhöhe des be- 
nachbarten Bestandsgebäudes (Kirche) und mit einer Dachneigung des 
abzubrechenden Gebäudes (ca. 46°) 
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B) NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

1. D Baudenkmal gern. Art. 1 Abs.2 BayDSchG 

C) HINWEISE 

bestehende Bebauung - Abbruch vorgeschlagen 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Abwasserbeseitigung: 
Die öffentliche Abwasserbeseitigung wird als abgemagertes Mischsys¬ 
tem ausgeführt. Auf die einschlägigen Regelungen der TRENGW und 
NfreiV (Technische Regeln für die Einleitung von Niederschlagswasser 
in das Grundwasser, Niederschlagsfreistellungsverordnung) sowie auf 
das Merkblatt ATV-DVWK-M 153 (Handlungsempfehlung zum Umgang 
mit Regenwasser vom Febr. 2000) wird hingewiesen. 
Das bestehende Mischwassersystem wird weiter verwendet. 

Bodendenkmäler: 
Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung der einzelnen Bauvorhaben 
zu Tage kommen, unterliegen nach Art. 8 DSchG der Meldepflicht und 
müssen unverzüglich dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege 
bekannt gemacht werden. Bodeneingriffe aller Art bedürfen der Erlaub¬ 
nis gern. Art.7 Abs.1 BayDSchG. 

Altlasten: 
Derzeit nicht bekannt 

Wenn bei Kellerarbeiten eine Bauwasserhaltung notwendig wird, so ist 
dafür vorher beim Landratsamt Mühldorf a. Inn, ein Antrag auf wasser¬ 
rechtliche Erlaubnis zu stellen. Anfallendes Grundwasser ist dabei nach 
Möglichkeit auf freien Grundstücken zu versickern. 

Der im Altbestand bestehende nördliche Kellerraum ist soweit als mög¬ 
lich zu belassen. In den Eingabeplänen ist detailliert der Umgang mit 
dem zu belassenden, denkmalfachlich wertvollen Kellerraum darzustel¬ 
len. Eine konservatorische Überdeckung der Denkmalsubstanz ist ein¬ 
zuplanen. (sh. Genehmigungsbescheid des Landratsamtes Mühldorf a. 
Inn vom 4.05.2010-AZ 41-11023/09) 

Für das Bauvorhaben ist ein Freiflächengestaltungsplan vorzulegen. 

- 4 - 
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Kartengrundlage: Digitale Flurkarte 
Kartengrundlage und Planzeichnung zur 
Maßentnahme nur bedingt geeignet; kei¬ 
ne Gewähr für Maßhaltigkeit. 

Der Bebauungsplan besteht aus Festsetzungen, Begründung und Plan¬ 
teil. 

o 2, Juli 2010 
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Begründung zur Aufstellung 
Der 4. Bebauungsplanänderung 
des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ 
Fassung 09.06.2010 

Gemeinde: Stadt Mühldorf a. Inn 

Landkreis: Mühldorf a. Inn 

Gebiet: 

Geltungsbereich: 

Entwurfsverfasser 
Bebauungsplanung: 

„Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor" 
Bereich Stadtplatz 52 

Das Planungsgebiet der Bebauungsplanänderung befindet sich im 
Nordwesten des rechtskräftigen Bebauungsplanes „Stadtplatz 
Süd - Altöttinger Tor“. Es wird begrenzt durch den Stadtplatz, die 
Konrad-Adenauer-Straße, die Grünflächen südlich der Stadtmau¬ 
er sowie die Bebauung Stadtplatz 54 und 56 im Osten. 

Folgende Grundstücke liegen im Geltungsbereich: 
Teilflächen der FI.Nrn. 96, 97 und 100 
Gemarkung Mühldorf a. Inn 

Christian Bäumler, Reg. Baumeister 
Dorica Zagar, Dipl.Ing. 
Architekten und Planer im PLANKREIS 
Linprunstr. 54, 80335 München 

Mitarbeit: 
G. Gradl-Fey, Reg. Baumeister 
S. Rentsch, Dipl. Ing. Stadtplanung 

Der Bebauungsplan besteht aus: 
Festsetzungen, Begründung und Planteil. 
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1. Planungsanlass und -ziele; bisherige Planungsentwicklung 

Das Grundstück liegt innerhalb des rechtskräftigen Bebauungs¬ 
planes "Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor" und innerhalb des mit 
Bekanntmachung vom 23.05.1993 förmlich festgelegten Sanie¬ 
rungsgebietes "Mühldorf Altstadt I". 

Der Stadtrat hat am 12.01.2010 beschlossen, den Bebauungsplan 
„Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ im beschriebenen Bereich zu 
ändern. 

Zur Stärkung der Funktionsfähigkeit der Innenstadt wurde 1999 
das Gutachten „Stärken und Schwächen des Einzelhandelsstand¬ 
ortes Mühldorf a. Inn“ von Prof. Heinritz / Dr. Popien, München, 
erstellt. Aus der Feststellung: „den Stärken einer kleinteiligen, 
abwechslungsreichen, historischen Baustruktur aber steht ein 
gewichtiger Nachteil gegenüber, die mangelnden Erweiterungs¬ 
möglichkeiten“ für den Einzelhandel wurde die Handlungsempfeh¬ 
lung formuliert, „nach Möglichkeiten für die Zusammenlegung von 
Räumen zu größeren Flächen“ zu suchen und „Informationen ü- 
ber die Eigentumsverhältnisse der Altstadtimmobilien und über 
Vermietungsdispositionen zu beschaffen“- Flächenmanagement. 

Die Stadtverwaltung hat hierzu erste Erhebungen durchgeführt. 
Zur Unterstützung des neuen Flächenmanagements wurde das 
Gutachten „Branchenmixanalyse Mühldorf a. Inn“ von Prof. Hein- 
ritz/Dr. Popien, München, im März 2001 fertiggestellt, das als 
Entwicklungsstrategien für die Altstadt die qualitative Aufwertung 
und quantitative Flächenausweitung am Stadtplatz empfiehlt. 
Ein weiteres Gutachten vom Juni 2009 von der Markt und Stand¬ 
ort Beratungsgesellschaft MBH mit dem Titel „Der Einzelhandels¬ 
standort Mühldorf am Inn zwischen Innenstadtentwicklung und 
Großflächenansiedlung, Erfolgsfaktoren für eine positive Einzel¬ 
handelsentwicklung im Mittelzentrum“ bestätigt die Aussagen der 
Gutachten von 1999 und 2001. 

Drei Branchen Food./Textil/“Living” gilt es zu stärken und der 
Nachteil der Kleinteiligkeit und der geringen Verkaufsflächen soll 
durch das Angebot flächenmäßig adäquater Raumeinheiten aus¬ 
geglichen werden. 

In der historischen Innenstadt können aufgrund des Denkmal¬ 
schutzcharakters Verkaufsflächen nicht beliebig erweitert werden. 
Die städtischen Bemühungen, die auch von der Städtebauförde¬ 
rung unterstützt wurden, private Hauseigentümer zu motivieren, 
ihre Verkaufsflächen zur großflächigen Einzelhandelsnutzung 
zusammenzulegen, sind bisher gescheitert. 

In einer städtebaulichen und baulichen Feinuntersuchung (2008) 
wurden in diesem Sinne die Grundlagen und Handlungsspielräu¬ 
me einer neuen Gesamtkonzeption für den Bereich Stadtplatz 52, 
54, 56 und 58 untersucht und verschiedene Lösungsansätze auf¬ 
gezeigt. 
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Zur Stärkung des Einzelhandels ist beabsichtigt, die bestehenden 
Gebäude auf Fl.Nr.97 - Stadtplatz 52 (derzeit Musikschule, ehern. 
Post) und die rückwärtige WC-Anlage mit Trafostation an der Kon- 
rad-Adenauer- Straße abzubrechen und durch einen Neubau für 
ein Textilkaufhaus zu ersetzen. 

Grundsätzlich ist es für die weitere Entwicklung und Stärkung der 
Innenstadt und die Aufwertung der Altstadt dringend notwendig, 
am Stadtplatz weitere interessante Einzelhandelsunternehmen 
anzusiedeln. 

Nachdem die städtischen Bemühungen mehr großflächigen Ein¬ 
zelhandel im Besonderen in der Textilbranche in Privatanwesen 
unterzubringen, nicht den erwünschten Erfolg brachten, wurden 
die Grundstücke Stadtplatz 52 bis 58 im Rahmen einer Feinunter¬ 
suchung 2008 vertieft untersucht. 

Das Ergebnis zeigte, dass dieser Bereich für diesen Zweck gut 
geeignet ist, da: 

• diese Grundstücke sich in städtischem Eigentum befinden 
und daher verfügbar sind, 

• die Flächen, insbesondere Stadtplatz 52 sehr nahe zu den 
Zentralparkplätzen und den Bushaltestellen liegen und 
somit optimal für Kunden erreichbar sind, 

• ein Einzelhandelsmagnet hier in der Mitte des Stadtplat¬ 
zes, fast genau gegenüber von K&L Ruppert und Schme- 
derer die Einzelhandelsausstattung sehr effektiv ergänzen 
würde 

Die Ansiedlung eines Textilkaufhauses an diesem Standort ent¬ 
spricht diesen Voruntersuchungen und grundsätzlich den Zielen 
der Altstadtsanierung zur Aufwertung des Stadtplatzes. 

2. Planungsvoraussetzungen, Bestandssituation 

Im derzeit rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist der Bereich 
als Fläche für Gemeinbedarf dargestellt. 
Im Bebauungsplanentwurf wird eine Fläche als sonstiges Sonder¬ 
gebiet für großflächigen Einzelhandel festgesetzt. 

Diese Bebauungsplanänderung wird im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB durchgeführt. Ein formelles Änderungsverfah¬ 
ren für den Flächennutzungsplan ist daher entbehrlich. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb des 
förmlich festgelegten Sanierungsgebietes „Mühldorf-Altstadt I. 
Die Sanierungsziele sind bei der Planung zu beachten. 

Das Anwesen Stadtplatz 52 ist Denkmal gern. Art. 1 Abs. 2 
BayDSchG. 
Der gesamte Geltungsbereich liegt im Ensemble gern. Art. 1 Abs. 
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3 BayDschG und innerhalb archäologischer Bodendenkmäler 
(Teile des Altorts und der Stadtbefestigung). 

Es gelten die Bestimmungen des Bayerischen Denkmalschutzge¬ 
setzes. Der Abbruch des Gebäudes bedarf gern. Art.6 DSchG der 
Erlaubnis. 

Die Grundstücke rund um die Frauenkirche gehören der Stadt 
Mühldorf. Sie stellen das größte Entwicklungsgelände am Stadt¬ 
platz dar. Hinter der Frauenkirche (Stadtplatz 56) gibt es einen 
großen Garten, außerdem stehen dort einige Gebäude: westlich 
die alte Post (Stadtplatz 52), die von der Musikschule genutzt 
wird; dahinter entlang der Konrad-Adenauer-Straße befinden sich 
öffentliche Toiletten und ein Trafohäuschen; südlich der Kirche 
steht das alte Kloster (Stadtplatz 54), in dem die Musikschule un¬ 
tergebracht ist; östlich schließt der Theresia-Gerhardinger- 
Kindergarten an. Südlich beschließt ein Teil der Stadtmauer aus 
dem 14. Jahrhundert das Gelände. 

Der Änderungsbereich ist derzeit über den Stadtplatz, die Konrad- 
Adenauer-Straße und die Luitpoldallee erschlossen. 

Ein Vorkommen von Altlasten im Plangebiet ist derzeit nicht be¬ 
kannt. 

3. Planungskonzept 

Das bestehende Vordergebäude wird abgebrochen und ersetzt. 

Der Neubau wird gegenüber dem Bestand höher, es erfolgt eine 
Angleichung an den westlichen Nachbar. Zum östlichen Nachbar, 
der Frauenkirche erfolgt eine deutliche Zäsur bezüglich Höhen¬ 
entwicklung und Dachform. 

Entlang der Konrad-Adenauer-Straße staffelt sich die Bebauung 
nach unten und erstreckt sich bis hin zur Stadtmauer als zweige¬ 
schossige Bebauung mit flachem Dach. 

Die öffentliche WC-Anlage und der Trafo-Standort werden ab¬ 
gebrochen. Die WC - Anlage wird in der Tiefgarage bei der 
Grundschule untergebracht, der neue Standort für die Trafo- 
Station befindet sich laut EVIS-Netz GmbH & Co.KG auf Fl.Nr. 
584/37 im Bereich des Parkplatzes an der Luitpoldallee. 

Das Grundstück ist über das städtische Straßennetz gut erreich¬ 
bar. 
Die Zulieferung erfolgt über den Stadtplatz. 
Der im Bebauungsplan „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ festge¬ 
setzte Notweg - Feuerwehrzufahrt auf die Wies - wird weiterhin 
gesichert. 
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4. Städtebauliche Daten 

sonstiges Sondergebiet ca. 950 m2 
Gemeinbedarf ca. 380 m2 
Straßenverkehrsfläche ca. 40 m2 

Planungsgebiet insgesamt ca. 1.370 m2 

°2. Juli 20)3 

0 2. Juli 2010 

Günther Knoblauch, 1. Bürgermeister 
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Mühldorf a. Inn 02. Juli 2010 

Verfahrensvermerke 
4. Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger 

Tor44 
Beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB 

1. Aufsteilungsbeschluss und Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung: 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 21.01.2010 Nr. 005 die 4. Änderung des 
Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor" beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 
27.01.2010 ortsüblich bekannt gemacht. 
Gemäß § 13a Abs. 3 BauGB wurde bekannt gemacht, dass die 4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ im beschleunigten Verfahren ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt und von der frühzeitigen Unterrichtung und 
Erörterung gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen wird. Der Flächennutzungsplan wird gemäß 
§ 13 a Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. 

1. Bürgermeister 

2. Öffentliche Auslegung: 
Der Entwurf der 4. Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor" i.d.F.v. 
09.03.2010 wurde mit der Begründung und dem Hinweis, dass keine Umweltprüfung 
durchgeführt wird, in der Zeit vom 19.04.2010 bis einschließlich 20.05.2010 öffentlich 
ausgelegt. Dies wurde am 09.04.2010 ortsüblich bekannt gemacht. 

Sta It Mühldorf a. Inn, 02.07.2010 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

3. Beteiligung der Behörden: 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 13.04.2010 bis einschließlich 20.05.2010 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

dt Mühldorf a. Inn, 02.07.2010 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 



4. Satzungsbeschluss: 
Die Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrats vom 24.06.2010 Nr. 072 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ i.d.F.v. 09.06.2010 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

t Mühldorf a. Inn, 02.07.2010 

Günther Knoblauch 
1. Bürgermeister 

5. Bekanntmachung: 
Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
07.07.2010. Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger Tor“ mit der 
Begründung i.d.F.v. 09.06.2010 wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten in den 
Amtsräumen der Stadt Mühldorf a. Inn, Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Sock, Zimmer 101N 
zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB 
ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altötttinger Tor“ i.d.F.v. 09.06.2010 
tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB). 



Stadtbauamt Mühldorf a. Inn 
Az. 6102.2116.4 Sb 

Mühldorf a. Inn, 2. Juli 2010 

Bekanntmachung 

Beschluss über die 4. Änderung des Bebauungsplanes "Stadtplatz Süd - 
Altöttinger Tor" als Satzung gemäß § 13 a BauGB 

Der Stadtrat der Stadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss vom 24.06.2010 Beschluss Nr. 072 die 4. 
Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altötttinger Tor i.d.F. v. 09.06.2010 als Satzung 
beschlossen. 

Die Änderung des Bebauungsplanes erfolgt als Bebauungsplan der Innenentwickiung im Rahmen des 
beschleunigten Verfahrens gern. § 13 a BauGB i.V.rn. § 13 BauGB. 

Der Flächennutzungsplan wird im Zusammenhang mit § 13 a BauGB berichtigt. 

Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 4. Änderung des Bebauungsplanes „Stadtplatz Süd - Altöttinger 
Tor“ i.d.F.v. 09.06.2010 in Kraft. Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann den Bebauungsplan und seine Begründung bei der Stadt Mühldorf a. Inn während 
der Servicezeiten im Stadtbauamt, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer 101N, einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB 
wird hingewiesen. 

Unbeachtlich werden demnach 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens und Formvorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs; 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich 
gegenüber der Stadt Mühldorf a. Inn unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem 
die '' ” ' teile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Müt Juli 2010 

Aushang 
Rathaus 
Mößling Angeschlagen an den Amtstafeln am: 07.0/.2010 

Abgenommen am: 10.08.2010 Altmühldorf 


